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SONDERMITTEILUNG

Erinnerung Piwi-Rundgang DLR Bad Kreuznach
Weinbergsrundgang Piwi

Morgen am Dienstag den 09.09.2025 um 9 Uhr findet am Dienstleistungszentrum l&ndlicher Raum
R-N-H am Standort Bad Kreuznach ein Weinbergsrundgang zum Thema Piwis statt. Neben dem
Thema der weinbaulichen Bewirtschaftung haben Sie die Mdglichkeit die unterschiedlichen Trauben
der 28 Vergleichssorten zu probieren. Zusétzlich stehen einzelne Weine aus unserem Versuchskel-
ler zur Verkostung bereit.

Treffpunkt ist neben dem Kellereigebaude auf dem Pa  rkplatz vom Dienstleistungszentrum
landlicher Raum in der Ridesheimer Stral3e 60-68, 55 545 Bad Kreuznach.

Eine Anmeldung ist fur diesen Termin nicht nétig, alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Pressemitteilung vom MWVLW: Neue Verordnung zu Drie  schen

Schmitt: ,Wirksame Drieschenbekampfung schiitzt unse re Winzer — neue Verordnung er-
ganzt Weinbaupaket 2025+" - Kabinett beschlie3t Neu  regelung zum Schutz von Weinbergen
vor Schadlingen

Das rheinland-pfalzische Kabinett hat heute auf Vorschlag von Weinbauministerin Daniela Schmitt
eine neue Verordnung zum Schutz der Rebflachen beschlossen. Ziel ist es, die bestehenden Wein-
berge wirksamer vor Schadlingen und Krankheiten zu schiitzen. Unbewirtschaftete Rebflachen —
sogenannte ,Drieschen” — gelten als Einfallstor fur Schadlinge wie die Reblaus sowie fur Krankheiten
wie den Mehltau, die Schwarzfaule oder die Goldgelbe Vergilbung. Mit der Neufassung wird die alte
Regelung aus dem Jahr 1997 modernisiert und das Weinbaupaket 2025+ erganzt. ,Die Gesundheit
unserer Weinberge ist die Grundlage fiur die Zukunft des Weinbaus in Rheinland-Pfalz®, sagte Sch-
mitt. ,Mit der neuen Verordnung ziehen wir die Zugel bei der Drieschenbekdmpfung an. Wir schaffen
Klarheit, dass Pflanzenschutz nach guter fachlicher Praxis zur ordnungsgemafen Bewirtschaftung
gehort. Und wir ermdglichen ein schnelleres Eingreifen, indem die bisherige Schonfrist von zwei
Jahren entfallt. Damit sichern wir Qualitat, Ertrdge und die Wettbewerbsféahigkeit unserer Winzerin-
nen und Winzer.*

Die neuen Regeln im Uberblick

Pflanzenschutz verpflichtend: Der regelméafiige Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nach guter fach-
licher Praxis wird ausdricklich als Bestandteil ordnungsgemalfer Bewirtschaftung festgeschrieben.

Schnelleres Eingreifen: Die zweijahrige Schonfrist entfallt. Kiinftig kann unmittelbar gegen Drieschen
vorgegangen werden. Sogenannte ,Alibimanahmen” wie eine Bodenbearbeitung alle zwei Jahre
reichen nicht mehr aus.



Ziel: Gesunde Reben, weniger Schadlings- und Krankheitsdruck, Starkung der wirtschaftlichen Ba-
sis des Weinbaus.

.Mit der Verordnung flankieren wir das Weinbaupaket 2025+, mit dem das Land die Weinbranche
umfassend unterstiitzt. Denn neben Absatzférderung, Investitionshilfen und Birokratieabbau ist
auch der Schutz der wirtschaftenden Betriebe unerlasslich, um unsere Wein-Kulturlandschaft zu
erhalten®, so Schmitt.

Hintergrund

Der Bestand an Drieschen lag in den vergangenen Jahren relativ konstant bei rund 50 Hektar jahrlich
Aufgrund der schwierigen Absatzlage kdnnte sich das Problem jedoch verschérfen, wenn insheson-
dere gepachtete Weinberge nach Ablauf des Pachtzeitraums keinen neuen Pachter finden. Mit der
neuen Verordnung stéarkt Rheinland-Pfalz die Pravention und schiitzt zugleich die Lebensgrundlage
der Winzerfamilien.

Bekampfung des Japankafers

Anbei haben wir ihnen ein Dokument von den Kolleginnen und Kollegen vom DLR Rheinpfalz ange-
hangt.

Ausschreibung PIWI-Weinpreis

PIWI Deutschland e.V. richtet gemeinsam mit der DLG e.V. (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft)
den Deutschen PIWI-Weinpreis aus. Alle Informationen rund um den Weinpreis unter
www.piwipreis.de

Anmeldung: bis zum 15. September 2025 (verlangert) moglich

Bei Fragen: anja.sistonen@piwi-deutschland.de oder andreas.dilger@piwi-deutschland.de

Rebschutzteam Rheinhessen - Nahe - Mittelrhein

Allgemeine Hinweise zur Ausbringung und Reduktion v on Pflanzenschutzmitteln

Applikationstechnik: ~ Um Abdrift so gering wie moglich zu halten, sind grobtropfige und abdriftarme Diisen (z.B. Injektordusen) zu ver-
wenden. Bei Recyclingspritzen ist der Sumpf regelmé&Rig zu priifen, um ein Uberlaufen der aufgefangenen Briihe und die damit verbun-
dene Verunreinigung von Wegen, Stral3en und anderen Flachen zu verhindern. Grundsatzlich kann die Nutzung von Recyclingtechnik
zur effektiven Reduzierung des PSM-Einsatzes beitragen.

Herbizideinsatz: Generell ist bei der Herbizidausbringung darauf zu achten, dass die Mittel nur innerhalb von Rebflachen eingesetzt
werden. Eine Anwendung auf befestigten Flachen sowie auf unbefestigten Graswegen oder an Weinbergsrandern ist zu unterlassen!
Beachten Sie die geanderten Vorgaben der PfISchAnw-VO!

Geréatereinigung: Bei der Geréatereinigung dirfen keine Reste der Spritzbrihe oder Reinigungsflissigkeit in die Kanalisation oder in
Oberflachengewéasser gelangen. Unvermeidbare Restmengen mit Wasser im Verhaltnis 1:10 verdinnen und in einer Rebanlage aussprit-
zen. Reinigen Sie lhre Gerate auf unbefestigten und méglichst bewachsenen Flachen innerhalb der Weinberge (z. B. Vorgewende).

Kulturtechnische MaBnahmen , wie die Entblatterung der Traubenzone, sorgfaltige Ausbrech- und Heftarbeiten, Entfernung von Stamm-
trieben, Ansiedlung und Schonung von Raubmilben sowie andere forderliche MaRnahmen tragen dazu bei, die Anlagerung und Wirksam-
keit von Pflanzenschutzmitteln erheblich zu verbessern, den Infektionsdruck und das Infektionsrisiko merklich zu senken, das Faulnisrisiko
zu reduzieren und natirliche Gegenspieler zu Schaderregern zu starken. Damit kann ein entscheidender Beitrag zur Senkung des Pflan-
zenschutzmitteleinsatzes und Starkung der nachhaltigen Produktion geleistet werden.

Die Gebrauchsanweisungen, Kennzeichnungsauflagen und Anwendungsbestimmungen der Mittel sind einzuhalten. Fir alle Pflanzen-
schutzmittelangaben gilt: Keine Gewahr flr Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben.




Rebschutz- und Weinbauinformationsdienst Pfalz

Sondermitteilung vom 05. September 2025

Bekampfung des Japankifers - Pressemittei-
lung vom 01.09.2025 €»:

AUFSICHTS- UND DIENSTLEISTUNGSDIREKTION (ADD) Rhein-
land-Pfalz

Trier - Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion (ADD) hat mit Wirkung zum 2. September
eine Allgemeinverfiigung erlassen, um die Aus-
breitung des Japankafers (Popillia japonica) in
Rheinland-Pfalz zu verhindern.

Landwirtschafts- und Weinbauministerin Daniela
Schmitt zeigt sich besorgt angesichts der zuneh-
menden Ausbreitung des Japankafers im Stidwes-
ten Deutschlands. Sie begrii3t das schnelle Han-
deln der zustandigen Behdérde und appelliert an alle
Betroffenen, die angeordneten MalRnahmen drin-
gend einzuhalten. Noch gebe es keine Fange des
Schadlings in Rheinland-Pfalz, was sich jedoch
sehr schnell andern kdnne. ,Es gilt jetzt durch kon-
sequentes Handeln die heimische Landwirtschaft
und unseren Wein- und Obstanbau vor den massi-
ven Fral3schaden des Japankéafers zu schitzen®, so
die Ministerin.

Betroffen ist aktuell eine sogenannte Pufferzone in
der Stadt Mainz und der Verbandsgemeinde Bo-
denheim. Die Bevolkerung wird um Mithilfe gebe-
ten. Wer einen verdachtigen Kafer entdeckt, sollte
ihn einfangen, aufbewahren und fotografieren so-
wie den Pflanzenschutzdienst der ADD unter japa-
nkaefer@add.rlp.de informieren.

Der Japankafer ist nahe der Landesgrenze in Hes-
sen gefunden worden. Die Kaferart ist als Quaran-
taneschadling eingestuft, weil sie mehr als 400
Pflanzenarten befallt und insbesondere Wiesen,
Rasenflachen, Zierpflanzen sowie Wein- und Obst-
bau stark beeintrachtigen kann. Aufgrund der mit
der Verbreitung des Japankafers einhergehenden,
erheblichen wirtschaftlichen Schaden sind beson-
dere Malinahmen zur Tilgung zu ergreifen.

Was bedeutet das fiir Biirger und Betriebe?

Neben den vom Bundesland Hessen zu treffenden
MaRnahmen wird in Rheinland-Pfalz im gefahrde-
ten Gebiet eine Pufferzone errichtet. Betroffen sind
Flachen links des Rheins der Stadt Mainz und der
Verbandsgemeinde Bodenheim. In der Pufferzone
gelten mindestens drei Jahre besondere Mal3nah-
men.

e Der Transport von Pflanzen mit Erde aus
diesem Gebiet heraus ist nur unter be-
stimmten Voraussetzungen erlaubt.

e Die Verbringung von Oberboden bis zu 30
cm Tiefe aus der Pufferzone heraus ist
ganzjahrig untersagt.

e Vom 1. Juni bis 30. September gilt ein
grundsatzliches Verbot fir das Verbringen
von Pflanzenmaterial aus der Grinpflege
und unbehandelten Pflanzenresten aus der
Pufferzone heraus.

e Betriebe die mit Pflanzen arbeiten sind ver-
pflichtet, ihre Produktionsparzellen und
Pflanzenbestadnde sowie deren Umgebung
im Umkreis von 100 m zu Uberwachen und
bei Verdacht auf den Japankafer sofort den
Pflanzenschutzdienst der Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion zu informieren.

Diese MalRnahmen dienen dem Schutz der heimi-
schen Natur und Landwirtschaft und sind sofort
wirksam. Verstdlie gegen die Vorgaben der Allge-
meinverfigung konnen mit BulRgeldern geahndet
werden.

Verdachtige Kafer melden!

Die Bevolkerung wird um Mithilfe gebeten. Wer ei-
nen verdachtigen Kafer entdeckt, sollte ihn einfan-
gen, aufbewahren und fotografieren sowie den
Pflanzenschutzdienst der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion unter japankaefer@add.rlp.de mit
beigefligten Foto und der Angabe des Fundortes in-
formieren.

Der Japankafer ist etwa einen Zentimeter grol3, hat
einen metallisch glanzenden grinen Kopf und
braune Flugel. Auffallend sind finf weille Haarb(-
schel an jeder Hinterleibseite sowie zwei weitere
am Ende des Hinterleibs.

Alle Informationen, eine Abbildung des Japankafers
sowie die notwendigen MaRnahmen im Detail sind
immer aktuell auf der ADD-Website unter
https://add.rlp.de/japankaefer €. zur finden.

© Olaf Zimmermann | LTZ Augustenberg

2/2


https://add.rlp.de/service/presse/detail/bekaempfung-des-japankaefers-in-rheinland-pfalz
https://add.rlp.de/service/presse/detail/bekaempfung-des-japankaefers-in-rheinland-pfalz
mailto:japankaefer@add.rlp.de
mailto:japankaefer@add.rlp.de
mailto:japankaefer@add.rlp.de
https://add.rlp.de/japankaefer

	250905_Sondermitteilung_DrieschenVO_Japankäfer_2025

